
Leitbild des 
Netzwerks Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz (NGSRLP) 

 
Präambel 
Zielsetzung des NGS RLP ist es, die Gleichberechtigung, Chancengleichheit und 
Selbstbestimmung ALLER behinderter und chronisch kranker Menschen auf Grund-
lage der UN-Behindertenrechtskonvention zu fördern und damit eine inklusive Ge-
sellschaft zu realisieren. Die Teilhabe an den regulären Möglichkeiten unserer Ge-
sellschaft soll behinderten und nicht behinderten Menschen gleichermaßen ermög-
licht werden. 
 
Das Netzwerk arbeitet solidarisch, behinderungs- und verbandsübergreifend zusam-
men. Es gibt sich ein Leitbild, das sich wie folgt darstellt: 
 
Barrierefreiheit 
Das Netzwerk steht für umfassende, behinderungsübergreifende Barrierefreiheit, die 
über alle Handlungsfelder hinweg als Querschnittsthema betrachtet werden kann. 
Das Netzwerk begrüßt die im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung (Behindertengleichstellungsgesetz-BGG) in § 4 formulierte Definition: „Barriere-
frei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsge-
genstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informati-
onsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensberei-
che, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne be-
sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 
nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel 
zulässig.“ 
 
Arbeit 
Das Netzwerk steht für die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf dem regulären Arbeitsmarkt sowie für alternative Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt, beispielsweise in Form von Integ-
rationsbetrieben. 

 
Um die Beschäftigungssituation behinderter Menschen weiter zu verbessern, müssen 
unter anderem  Förderinstrumente wie Budget für Arbeit, Arbeitsassistenz, Lohnkos-
tenförderung, Finanzierung behindertengerechter Arbeitsplatzausstattung und weite-
re Rehabilitationsleistungen im vollen Umfang erhalten bleiben beziehungsweise 
ausgebaut  werden. 
 
Bildung und Erziehung 
Das Netzwerk steht für die inklusive Erziehung und Bildung im schulischen und au-
ßerschulischen Bereich in allen Lebensbereichen und Altersstufen sowie für ein ech-
tes Wahlrecht. 

 
Die sonder- bzw. förderpädagogische Kompetenz muss in den Regelunterricht ein-
fließen, damit Menschen mit Behinderung die volle Unterstützung erfahren. 
 
Das Netzwerk fordert 

• Bedarfsdeckende Finanzierung der Integrationshelfer, Stärkung des Be-
rufsbildes, bessere Einbindung in die Schulen,  

• Reduzierung der Klassengrößen, 



• Ergänzung der Lehrerausbildung um den Bereich Unterricht von Schü-
lern/Schülerinnen mit Behinderung,  

• Umfassende barrierefreie Ausstattung der Schulen,  
• Veränderung beziehungsweise Verbesserung des Personalschlüssels. 

 
Gesundheit 
Vorbedingung für die individuelle Teilhabe behinderter Menschen ist sowohl die Be-
reitstellung von Rehabilitationsleistungen als auch von Heil- und Hilfsmitteln, die über 
die derzeitige Grundversorgung hinausgehen. 

 
Wohnen und Persönliche Assistenz 
Das Netzwerk steht für selbst bestimmte und inklusive Wohnformen außerhalb von 
stationären Einrichtungen, mitten in der Gemeinde.  
Dabei muss die notwendige Unterstützung in Form von Assistenz und Begleitung zur 
Bewältigung des Alltags gesichert sein. 
 
 
Aktualisiert am 21.07.2011 
Anna Schädler  
 
Aktualisiert am 10.11.2011 
Stephan Heym 
 
Aktualisiert am 01.01.2019 
Johannes Schweizer 
 
 
 
 
 
 
 


